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Textbebauungsplan Nr. 1 „Wohnbebauung Fohlenweide“ 

der Gemeinde Leegebruch im beschleunigten Verfahren  nach § 13 a BauGB 
 

Satzung gemäß § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Erleichterung von Planungsvorhaben 
für die Innenentwicklung der Städte v. 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) über den einfachen 
Bebauungsplan gemäß § 30 (3) BauGB 
 
 
I. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  ( § 9 Abs. 7 BauGB) 

 
1.1 Das Plangebiet befindet sich westlich des Ortskernes von Leegebruch und südlich 

der Eichenallee. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in 
der Gemarkung Leegebruch Flur 5 teilweise das Flurstück 1072/59 und die 
Flurstücke 1229 – 1238, 1072/54 und 1072/55, 1072/16. Er endet im Osten mit den 
östlichen Flurstücksgrenzen der Flurstücke 1229-1236, 1072/59 und 1072/16, im 
Süden mit der südlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 1072/16, im Westen mit 
der westlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 1072/16 verlängert bis zum 
Grenzpunkt, Nordwert 3377668.102 und Ostwert 5842816.322, weiter entlang der 
westlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 1072/59 bis zum Grenzpunkt, Ostwert 
3377662.835 und Nordwert 5842958.867, verlängert bis zum Grenzpunkt des 
Flurstückes 1238, Ostwert 3377663.480 und Nordwert 5842978.012. 
 

1.2 Der räumliche Geltungsbereich ist in dem als Anlage beigefügten Auszug aus der 
Flurstückskarte Flur 5 Gemarkung Leegebruch in der Fassung vom 22.05.2008 und 
Übersichtsplan dargestellt.  

 
2. Art der baulichen Nutzung  ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO) 

 
2.1 Für alle Baugrundstücke, Flurstücke 1229 – 1238 und 1072/16, wird als Art der 

baulichen Nutzung Allgemeines Wohngebiet, gem. § 4 BauNVO, festgesetzt. 
Zulässig sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO Wohngebäude, die der Versorgung des 
Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störenden 
Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke. 
 

2.2 Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes. Das sind:  

 
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltungen, 
4. Gartenbaubetriebe, 
5. Tankstellen. 

 
3. Maß der baulichen Nutzung  

( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 Abs. 2, 18, 19 BauNVO) 
 

3.1 Für alle überbaubaren Grundstücke, Flurstücke 1229 – 1238 und 1072/16, wird eine 
Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. 
 

3.2 Die maximale Firsthöhe beträgt 9 m, gemessen über Oberkante der Fahrbahnachse 
der Erschließungsstraße, mittig vor dem Gebäude. Grenzt ein Grundstück an 
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mehrere Erschließungsstraßen, ist die Erschließungsstraße maßgebend, an der die 
von der Gemeinde zu genehmigende Zufahrt errichtet wird. 

 
4. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche  

( § 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BauGB, §§ 22, 23 Abs. 1 und Abs. 4 BauNVO) 
 

4.1 Zulässig ist die Errichtung von Einzel- und Doppelhäusern. 
 

4.2 Die Mindestgröße der Baugrundstücke beträgt 400 m².  
 
4.3 Garagen, Carports und Stellplätze müssen einen Abstand von mindestens 3,0 m zur 

tatsächlichen Straßenbegrenzungslinie haben. 
 
5. Verkehrsflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
5.1   Als Verkehrsfläche werden die Flurstücke 1072/55, 1072/54 und 1072/59 festgesetzt. 
 
6. Anschluss anderer Flächen an Verkehrsflächen  ( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
6.1.1  Je Baugrundstück ist eine Grundstückszufahrt mit einer Breite von maximal 5 m 

zulässig.  
 
7. Pflanzgebote  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 
 
7.1   Je angefangene 400 m² Grundstücksfläche ist auf dem jeweiligen Baugrundstück ein  

einheimischer Baum zu pflanzen und zu erhalten. 
 
 
II. Landesrechtliche Festsetzungen 
 
1. Zahl der Stellplätze  (§ 81 Abs. 4 Nr. 1 BbgBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 
 
 Bei der Errichtung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen, bei denen ein Zu-  

oder Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, muss die folgende  
Stellplatzzahl hergestellt werden: 

 
 A.   Einfamilien- / Doppelhäuser  1   Stellplatz je Wohnung bis 100 m²  

     Wohnfläche 
2   Stellplätze je Wohnung über 100m²     
     Wohnfläche 

 B.   Gaststätten    1   je 10 m² Gaststättenraum 
 C.   Handwerksbetriebe   1   je 60 m² Nutzfläche 
  

Unter A bis C nicht genannte Nutzungen 1   je 30 m² Nutzfläche 
  
 Die Flächen sind nach der DIN 277-1 : 1987-06 zu ermitteln. Bei baulichen Anlagen  

mit unterschiedlicher Nutzung ist der Bedarf für die jeweilige Nutzungsart getrennt zu 
ermitteln. Erfolgen unterschiedliche Nutzungen zu verschiedenen Tageszeiten, so ist 
eine zeitlich gestaffelte Mehrfachnutzung der Stellplätze zulässig. Es muss rechtlich 
gesichert sein, dass eine Mehrfachnutzung sich zeitlich nicht überschneidet. Bei einer 
zeitlich gestaffelten Mehrfachnutzung ist die Nutzungsart mit dem größten 
Stellplatzbedarf maßgebend. Die Anzahl der notwendigen Stellplätze kann im 
Einzelfall verringert werden, wenn verkehrliche, wirtschaftspolitische oder 
städtebauliche Gründe dies erfordern oder zulassen. 
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III. Nachrichtliche Übernahme  § 9 Abs. 6 BauGB 
 
Das gesamte Plangebiet befindet sich innerhalb der Trinkwasserschutzzone III des 
Wasserwerkes Hennigsdorf. 
 
Ortsplan Gemarkung Leegebruch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lage des Plangebietes zum 
Textbebauungsplan Nr.1 
„Wohnbebauung Fohlen-
weide“ der Gemeinde 
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III. Verfahrensvermerke 
 
 
1. Aufstellungsbeschluss 

Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss BV 08-18 am 10.07.2008 die  Aufstellung 
des Textbebauungsplanes Nr. 1 „Wohnbebauung Fohlenweide“ im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB beschlossen. Die Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses ist durch ortsüblichen Aushang in der Zeit vom 14.07.2008 
bis 14.08.2008 erfolgt. 
 
 
 
(Ort, Datum, Siegel)    Der Bürgermeister 

 
 
 
 
2. Anfrage Raumordnung 

Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 1 Abs. 4 
BauGB mit Schreiben vom 11.07 2008 beteiligt worden. 

 
 
 
 (Ort, Datum, Siegel)    Der Bürgermeister 
  
 
 
 
3. Auslegungsbeschluss 

Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss BV 08-04 am 11.09.2008 den Entwurf des 
Textbebauungsplanes vom 13.08.2008 Begründung gebilligt und zur Auslegung 
bestimmt. 
 
 
 
(Ort, Datum, Siegel)    Der Bürgermeister 

 
 
 
4. Auslegung 

Der Entwurf des Textbebauungsplanes vom 13.08.2008 mit Begründung hat in der 
Zeit vom 16.10.2008 bis zum 17.11.2008 nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 30.09.2008 bis zum 
25.11.2008 durch Aushang ortsüblich bekannt gemacht worden. Gleichzeitig sind die 
Träger öffentlicher Belange, Behörden und Nachbargemeinden mit Schreiben vom 
30.09.2008 von der Auslegung informiert und nach § 13a Abs. 2 BauGB und § 13 
Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
 
 
(Ort, Datum, Siegel)    Der Bürgermeister 
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5. Abwägungs- und Satzungsbeschluss 

Die Gemeindevertretung hat am 05.03.2009 mit Beschluss BV 09-02 die 
vorgebrachten Anregungen der Bürger und Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange geprüft und den Textbebauungsplan in der Fassung vom 16.01.2009 als 
Satzung beschlossen. Die Begründung zum Textbebauungsplan ist gebilligt worden. 
Die Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 01.04.2009 von der 
Abwägung unterrichtet worden. 
 
 
 
(Ort, Datum, Siegel)    Der Bürgermeister 

 
 
 
6. Ausfertigung 

Der Textbebauungsplan in der Fassung vom 16.01.2009 wurde am 09.03.2009 
ausgefertigt. 
 
 
 
(Ort, Datum, Siegel)    Der Bürgermeister 
 
 

 
7. Inkrafttreten 

Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses vom 05.03.2009 
durch Aushang in der Zeit von 11.03.2009 bis 30.03.2009 ist der Textbebauungsplan 
in Kraft getreten. 
 

 
 
 (Ort, Datum, Siegel)    Der Bürgermeister 
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Begründung zum Textbebauungsplan Nr. 1 „Wohnbebauun g Fohlenweide“ der 
Gemeinde Leegebruch 
 
gemäß § 9 Abs. 8 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Erleichterung von 
Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte v. 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) 
 
1. Lage des Plangebietes / Geltungsbereich 
 
1.1 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet liegt westlich des Ortskernes und befindet sich südlich der Eichenallee in 
Leegebruch. Im Süden des Plangebietes grenzt das vorhandene Wohngebiet Fohlenweide 
(ehemaliger Bebauungsplan Nr. 2 „Fohlenweide“) an. Im Norden wird das Plangebiet 
begrenzt durch den im November 2007 errichteten REWE-Markt (Bebauungsplan Nr. 13 
„Markt Fohlenweide“). Im Osten des Plangebietes grenzt ein unbefestigter Weg mit der 
angrenzender Wohnbebauung Am Luch an. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 1229 – 1238, 1072/54, 1072/55, 1072/16 und 
teilweise das Flurstück und 1072/59 der Flur 5 in der Gemarkung Leegebruch. Er endet im 
Osten mit den östlichen Flurstücksgrenzen der Flurstücke 1229-1236, 1072/59 und 1072/16, 
im Süden mit der südlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 1072/16, im Westen mit der 
westlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 1072/16 verlängert bis zum Grenzpunkt, 
Nordwert 3377668.102 und Ostwert 5842816.322, weiter entlang der westlichen 
Flurstücksgrenze des Flurstückes 1072/59 bis zum Grenzpunkt, Ostwert 3377662.835 und 
Nordwert 5842958.867, verlängert bis zum Grenzpunkt des Flurstückes 1238, Ostwert 
3377663.480 und Nordwert 5842978.012. Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 1,1 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus der Flurkarte 
Gemarkung Leegebruch Flur 5 mit 
Darstellung des Geltungsbereichs 

Geltungsbereich 
des Plangebietes 

N 

Eichenallee  

Fohlenweide  

Fohlenweide  
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Bebauungsplan Nr. 13 
„Markt Fohlenweide“ 

Teil des Bebauungsplanes 
Nr. 2 „Fohlenweide“ (nicht 
rechtskräftig) 

Luftbildaufnahme aus 
dem Jahr 2005  

2. Planungsgegenstand 
 
Veranlassung und Erforderlichkeit  
Bereits durch Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Fohlenweide“ vom 
04.11.1993 wird die Absicht der Gemeindevertretung deutlich, Baurecht zur Errichtung einer 
Wohnanlage schaffen zu wollen. Während der Planaufstellung konnte etwa ein Viertel des 
Bauvorhabens genehmigt und realisiert werden. Auf Grund der Insolvenz des Investors 
wurde das Planverfahren nicht beendet. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Leegebruch 
hat in Ihrer Sitzung am 10.07.2008 mit Beschluss 08-18 die Aufstellung eines 
Textbebauungsplanes beschlossen. Der Textbebauungsplan wird aus dem am 22.07.1999 
genehmigten Flächennutzungsplan (FNP) entwickelt, der die grundlegenden Entscheidungen 
über die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde dokumentiert. Der 
Geltungsbereich des Textbebauungsplanes ist im FNP als „Allgemeines Wohngebiet“ 
ausgewiesen. Die Erforderlichkeit für die Aufstellung der Planung ergibt sich einerseits aus 
dem formulierten Entwicklungsziel und andererseits auf Grund der Nachfrage zur Bebauung 
der Grundstücke. Bis auf wenige Baulücken, die überdies einen für bauliche Zwecke 
ungünstigen, nicht veränderbaren Zuschnitt haben, bieten sich zur Bebauung vorrangig die 
Flächen innerhalb der „Fohlenweide“ an. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass alle 
notwendigen Erschließungsanlagen bereits vorhanden sind. Der Textbebauungsplan ist 
aufgrund der geringen Versiegelung und wenigen Festsetzungen ein sachgerechtes 
Planungsinstrument der die Umsetzung des Planinhaltes regelt. Diese Form der Planung ist 
für die Umsetzung der Regelungsinhalte ausreichend und bedarf nicht der Erstellung einer 
Planzeichnung mit zeichnerischen Festsetzungen. 
 
3. Plangebiet 
 
3.1      Beschreibung des Plangebietes 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Fläche innerhalb der Ortslage von Leegebruch, 
die frei von Wohnbebauung ist. Im Norden des Plangebietes grenzt ein REWE-Markt an. 
Hier liegt ein Bebauungsplan vor (Bebauungsplan Nr. 13 „Markt Fohlenweide“), der im April 
2007 als Satzung beschlossen wurde. Der Markt wurde im November 2007 fertiggestellt. Im 
Süden des Plangebietes befindet sich das Wohngebiet Fohlenweide. Hier wurde 1993 ein 
Bebauungsplan (Bebauungsplan Nr. 2 „Fohlenweide“) aufgestellt, der jedoch bis heute nicht 
in Kraft gesetzt wurde. Die Wohnhäuser wurde nach § 33 BauGB genehmigt und errichtet. 
Im Osten grenzt ein Weg mit anschließender Wohnbebauung ( Straße „Am Luch“) an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

Wohnbebauung 
Straße „Am Luch“ 

Eichenallee  

Fohlenweide 

Fohlenweide  
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Das Plangebiet war Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 2 „Fohlenweide“, der jedoch bis 
heute nicht als Satzung beschlossen wurde, bzw. in Kraft getreten ist. 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
2.2 Flächennutzungsplan  
 
 
Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Leegebruch ist der Geltungsbereich als allgemeines 
Wohngebiet dargestellt. Das Plangebiet ist derzeit als Außenbereich einzustufen. Um eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten, ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Leegebruch ist am 09.08.1999 in Kraft getreten. 
Der Textbebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Die Festsetzungen 
des Textbebauungsplanes entsprechen den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
„Wohnbaufläche“. 
 
2.3 Regional- und Landesplanung  
 
Das Plangebiet liegt nach der konkretisierenden Festlegung des ReP-Entwurfes innerhalb 
der „allgemeinen Siedlungsfläche. Es liegt außerdem innerhalb des engeren 
Verflechtungsraumes Berlin-Brandenburg. 
 
Im Regionalplan I (ReP I) Prignitz / Oberhavel wurde Leegebruch als 
Selbstversorgergemeinde eingestuft. Selbstversorgergemeinden haben eine vorrangige 
Versorgungsfunktion für die ortsansässige Bevölkerung. Die Siedlungsentwicklung der 
Selbstversorgerorte ist auf eine qualitative Verbesserung des jeweiligen Ausstattungsniveau 
und auf eine daran orientierte Eigenentwicklung des Ortes zu konzentrieren (qualifizierte 
Entwicklung). 
 
 
4. Festsetzungen des Bebauungsplanes  
 
4.1.1 Art der baulichen Nutzung 

 
Den Darstellungen des Flächennutzungsplanes und einer verträglichen Einfügung der 
neuen Bebauung in die Umgebung entsprechend, wird das Plangebiet als 
Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.  
 
Im Plangebiet sind neben den nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO zulässigen 
Wohngebäude auch die nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO aufgeführten Nutzungen, wie 
die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe, zulässig. Die Errichtung von Garagen, 
Carports, Stellplätzen und Nebenanlagen entsprechend den §§ 12 und 14 BauNVO 
ist zulässig.  Die in § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten Nutzungen, wie Tankstellen,  
 

Plangebiet mit REWE-Markt Angrenzendes Wohngebiet Fohlenweide 
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Gartenbaubetriebe, Nutzungen von Beherbergungsgewerbe, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe und Anlagen für Verwaltung, sind wegen der von ihnen 
ausgehenden funktionalen und gestalterischen Beeinträchtigung gemäß § 1 Abs. 6 
BauNVO nicht zulässig. Die Festsetzung entspricht einer gebietsverträglichen 
Nutzung, die im Umfeld von Wohnen geprägt ist. 
 

4.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
 

Die geplanten Gebäude sollen sich sowohl in ihrer Grundfläche, als auch in der 
Höhenentwicklung der vorhandenen, umgebenden Gebäudestruktur anpassen, damit 
kann ein aufeinander abgestimmtes Ortbild erzielt werden. 

 
Grundflächenzahl  
Entsprechend der Obergrenzen des § 17 BauNVO wird für das Allgemeine 
Wohngebiet das Maß der baulichen Nutzung für alle Baugrundstücke, Flurstücke 
1229 – 1238, 1072/54, 1072/55 und 1072/16, durch die Festsetzung der 
Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,4 beschränkt. Für Anlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO, 
u.a. Garagen, Stellplätze und Carpots, besteht die Möglichkeit einer zulässigen 
Überschreitung von 50 %, wofür eine gesonderte Festsetzung nicht erforderlich ist. 

 
Firsthöhe 
Die maximale Firsthöhe beträgt 9 m, gemessen über Oberkante der Fahrbahnachse 
der Erschließungsstraße, mittig vor dem Gebäude. Grenzt ein Grundstück an 
mehrere Erschließungsstraßen, ist die Erschließungsstraße maßgebend, an der die 
von der Gemeinde zu genehmigende Zufahrt errichtet wird. 

 
4.1.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 
 

Bauweise 
 
Zulässig ist die Errichtung von Einzel- und Doppelhäusern. 
 
Um eine kleinteilige Parzellierung des Plangebietes zu verhindern, die sich nicht in 
die bestehende Baustruktur rings um das Plangebiet harmonisch einfügen würde, 
wird festgelegt, dass die Mindestgröße der Baugrundstücke 400 m² betragen soll.  
 
Überbaubare Grundstücksfläche, Bebauungstiefe 
 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird bei den Flurstücke 1229 – 1238 und 
1072/16 über die gesamte Grundstückstiefe ausgewiesen. 
 
Mit den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen orientiert man sich an der 
vorhandenen, ortsüblichen Bebauung. Die zukünftige Bebauung soll sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der bebaubaren 
Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung anpassen. Das Ortsbild 
wird nicht beeinträchtigt. 
 
Für die Bewahrung des großzügigen Freiraumes im Straßenbild und zur Vermeidung 
von Konflikten im Verkehrsfluss wird festgesetzt, dass alle Garagen, Carports und 
Stellplätze einen Mindestabstand von 3,0 m von der tatsächlichen 
Straßenbegrenzungslinie haben. 
 

4.1.4 Erschließung 
 
Das Plangebiet ist durch die vorhandene Straße, Flurstück 1072/59 Fohlenweide voll 
erschlossen. Die Flurstücke 1072/54 und 1072/55 werden als Straßenverkehrsfläche  
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festgesetzt, um eine Erschließung der zukünftigen Baugrundstücke zu gewährleisten.  
Die Erschließung der zukünftigen Baugrundstücke ist durch Anbindung an die 
Fohlenweide mit privaten Grundstückszufahrten zu gewährleisten. Im Plangebiet 
entstehen keine neuen öffentlichen Straßenverkehrsflächen. In der Straße 
Fohlenweide befinden sich die Medien Trink- und Abwasser, Energie, Telekom und 
Gas. Der Leitungsbestand ist zu beachten. Neuanschlüsse und Verlegungen von 
Leitungen sind frühzeitig mit den jeweiligen Medienträgern abzustimmen. 
Leitungstrassen sind von Baumpflanzungen freizuhalten. 
 
Bild 1            Bild 2 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 Straße Fohlenweide (Bild 1  und 2) 
 
3.2.5 Anschluss anderer Flächen an Verkehrsflächen   

 
Ein Vorhaben ist gemäß § 30 Abs. 1 BauGB zulässig, wenn es den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes entspricht und die Erschließung gesichert ist. Die Zufahrt je 
Baugrundstück soll eine Breite von 5 m nicht überschreiten. Die Anordnung der 
Grundstückszufahrt ist beim Bauamt der Gemeinde Leegebruch zu beantragen.  

 
3.2.6 Pflanzgebote 

 
Zur Berücksichtigung der Belange des Naturhaushalts gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
– hier insbesondere zur Minimierung der durch die Neuversiegelung zu erwartenden 
kleinklimatischen Belastungen – werden Pflanzgebote zur Anpflanzung von Bäumen 
im Plangebiet gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB festgesetzt. 
 
Die Baugrundstücke sind anteilig mit Bäumen zu bepflanzen. Je angefangene 400 m² 
Grundstücksfläche ist ein einheimischer Baum zu pflanzen und auf Dauer zu 
erhalten. Die nicht versiegelten Grundstücksflächen sind zu begrünen oder 
gärtnerisch anzulegen. Weitere Planfestsetzungen sollen nicht getroffen werden. Es 
soll eine Gestaltungsfreiheit gewährleistet bleiben. 
 
Durch die Festsetzung und der Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 2 BbgBO, dass alle 
nicht überbauten Grundstücksflächen zu begrünen oder gärtnerisch anzulegen sind, 
ist sichergestellt, dass der Eingriff in die Natur und Landschaft angemessen 
ausgeglichen wird. 
 
Die Pflanzfestsetzungen sind unverzüglich nach Erreichen des geplanten 
Endbauzustandes jedes Baugrundstückes umzusetzen. Die Umsetzung ist dem FB 
Bauordnung und Kataster und dem FB Umwelt und Landwirtschaft, untere 
Naturschutzbehörde des Landkreises Oberhavel anzuzeigen. 
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4. Landesrechtliche Festsetzungen 
 
4.1 Anzahl der Stellplätze  
 

Der Nachweis der erforderlichen Stellplätze erfolgt ausschließlich auf dem jeweiligen 
Baugrundstück. Grundstückszufahrten und Stellplätze erhalten eine 
wasserdurchlässige Befestigung.  

 
Bei der Errichtung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen, bei denen ein Zu-  
oder Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, muss die folgende  
Stellplatzzahl hergestellt werden: 

 
 A.   Einfamilien- / Doppelhäuser  1   Stellplatz je Wohnung bis 100 m²  

     Wohnfläche 
2   Stellplätze je Wohnung über 100m²     
     Wohnfläche 

 B.   Gaststätten    1   je 10 m² Gaststättenraum 
 C.   Handwerksbetriebe   1   je 60 m² Nutzfläche 
  

Unter A bis C nicht genannte Nutzungen 1   je 30 m² Nutzfläche 
  
 Die Flächen sind nach der DIN 277-1 : 1987-06 zu ermitteln. Bei baulichen Anlagen  

mit unterschiedlicher Nutzung ist der Bedarf für die jeweilige Nutzungsart getrennt zu 
ermitteln. Erfolgen unterschiedliche Nutzungen zu verschiedenen Tageszeiten, so ist 
eine zeitlich gestaffelte Mehrfachnutzung der Stellplätze zulässig. Es muss rechtlich 
gesichert sein, dass eine Mehrfachnutzung sich zeitlich nicht überschneidet. Bei einer 
zeitlich gestaffelten Mehrfachnutzung ist die Nutzungsart mit dem größten 
Stellplatzbedarf maßgebend. Die Anzahl der notwenigen Stellplätze kann im Einzelfall 
verringert werden, wenn verkehrliche, wirtschaftspolitische oder städtebauliche 
Gründe dies erfordern oder zulassen. 

 
5. Weiterführende Hinweise 

 
5.1 Denkmalschutz 
  
 Im Plangebiet sind bisher keine Bodendenkmale bekannt. Sollten bei Erdarbeiten 

Bodendenkmale wie Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder 
– bohlen, Tonscheiben, Metallsachen, Münzen, Knochen u.ä. entdeckt werden, sind 
diese unverzüglich dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologischen Landesmuseums, Abt. Bodendenkmalpflege, Forstweg 1, Haus 4, 
14656 Brieselang (Tel. 033232/36940; Fax 033232/36941) und der unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises anzuzeigen. Baudenkmalpflegerische 
Belange werden nicht berührt.  

 
5.2 Kampfmittelbelastung 
  
  Eine gesonderte Munitionsfreigabe ist nicht erforderlich. Eine Kampfmittelbelastung 

ist nicht bekannt. Sollten dennoch Kampfmittel gefunden werden, wird darauf 
hingewiesen, dass es nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel verboten ist, entdeckte Kampfmittel zu 
berühren und deren Lage zu verändern. Die Fundstelle ist unverzüglich der nächsten 
örtlichen Ordnungsbehörde oder Polizei anzuzeigen. 

 
5.3 Baumbestand 
  Im Plangebiet ist ein Baum- und Strauchbestand vorhanden. Es ist zu beachten, dass 

Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 60 cm (gemessen in 1,30 m Höhe vom 
Erdboden) der Baumschutzverordnung unterliegen. Die Beseitigung von  
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Bäumen, ihre wesentliche Veränderung oder andere Maßnahme, die zu ihrer 
Beeinträchtigung führen können, bedürfen der Genehmigung durch die untere 
Naturschutzbehörde. Nicht genehmigungspflichtig sind Obstbäume, Pappeln, 
Baumweiden sowie abgestorbene Bäume, die das o.g. Maß unterschreiten. 

  
 Es ist unzulässig, Bäume, Gebüsch, Ufervegetation oder ähnlichen Bewuchs 
außerhalb des Waldes in der Zeit vom 15. März bis 15. September jeden Jahres 
abzuschneiden, zu fällen, zu roden oder auf andere Weise zu beseitigen. 
Flächen nach dem Landeswaldgesetz befinden sich nicht im Plangebiet. 
 
Baum- und Strauchbestände im Plangebiet (Bild 1 bis 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Altlasten 
 
 Altlasten sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht bekannt. Sollten bei 

Erdarbeiten Veränderungen der Bodenstruktur auftreten ( Geruch, Verfärbung o.a.) 
so ist die weitere Vorgehensweise mit dem FD Umweltschutz und Abfallbeseitigung 
des Landkreises Oberhavel abzustimmen. 

 
5.5 Immissionsschutz 
 
 Es liegt ein schalltechnisches Gutachten für den Bebauungsplan Nr. 13 „Markt 

Fohlenweide“ vor. Es werden an allen untersuchten Immissionsorten (Flurstücke 
1236 – 1238) die Immissionsrichtwerte für ein Allgemeines Wohngebiet eingehalten. 
Das Plangebiet ist ca. 100 bis 350 m von der Eichenallee entfernt, die die Funktion 
einer örtlichen Hauptverkehrsstraße hat. 

 
 

Bild 1 Bild 2 

Bild 3 Bild 4 



Stand 16.Januar 2009 Internetfassung 

13 

Hinweis: Gem. § 8 Abs. 3 LlmSchG ist der Neuanschluss elektrischer 
Direktheizungen zur Erzeugung von Raumwärme mit mehr als 10% des 
Gesamtwärmebedarfs und mehr als 2kW Leistung für jede Wohnungs- bzw. 
Betriebseinheit unzulässig. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn andere Arten der 
Raumheizung nicht oder zu nicht zumutbaren Bedingungen zur Verfügung stehen. 
Ausnahmen erteilt auf Antrag der Landkreis Oberhavel, FB Umwelt  und 
Landwirtschaft. 

 
5.6 Gewässerschutz 
  
 Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Trinkwasserschutzzone III des 

Wasserwerkes Hennigsdorf. Benutzungen von Gewässern (z.B. 
Regenwassereinleitung, Grundwasserabsenkung) bedürfen gemäß § 2 i.V.m. § 3 des 
Wasserhaushaltsgesetzes der wasserrechtlichen Erlaubnis. Sämtliche Arbeiten sind 
so auszuführen, dass das Grund- und Oberflächenwasser nicht verunreinigt wird. 

 
Hinweise: Die Trink- und Abwassererschließung ist in Abstimmung mit dem 
zuständigen Trinkwasserversorger und Abwasserbeseitigungspflichtigen zu 
realisieren.  
Das Niederschlagswasser ist, gemäß § 52 Abs. 4 Brandenburgisches Wassergesetz 
(BbgWG) i.V.m. § 52 Abs. 1 Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz, auf dem 
eigenen Grundstück zu versickern, bzw. abzuleiten, wenn dies durch Satzung 
geregelt und zur Grundwasserregulierung notwendig ist. Der Umgang mit Wasser 
gefährdenden Stoffen ist nach § 20 BbgWG der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. 
In Bereichen, in denen mit Wasser gefährdenden Stoffen umgegangen wird, sind die 
Rechtsvorschriften für den Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen, insbesondere 
die §§ 19 g-l Wasserhaushaltsgesetz, sowie § 20 BbgWG einzuhalten. 

 
5.7 Löschwasserversorgung 
 
 Die Löschwasserversorgung ist entsprechend dem Brandenburgischen Brand- und 

Katastrophenschutzgesetz vom 04.05.2004 unter Beachtung des Regelwerkes 
„Wasserversorgung“ Rohrnetz / Löschwasser, Arbeitsblatt 405 zu gewährleisten.  

 Für die Gewährleistung einer schnellen und intensiven Brandbekämpfung sind 
mindestens 48 m³ - 96 m³ Löschwasser pro Stunde für die Dauer von mindestens 2 
Stunden bereitzuhalten. Die Löschwasserentnahmestellen sollten untereinander nicht 
mehr als 120 m entfernt sein. Die Entfernung der Löschwasserentnahmestellen zum 
Objekt sollte 200 m nicht überschreiten.  

 
5.8 Abfallentsorgung  
  
 Die Abfallentsorgung erfolgt regelmäßig durch die AWU Velten. Die Abfall- 
 entsorgungssatzung des Landkreis Oberhavel ist zu berücksichtigen. 
 
 
6. Nachweis der Voraussetzungen für die Anwendung d es § 13 a BauGB 
 
 Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten, ist die Aufstellung 

eines Bebauungsplanes erforderlich. 
 
 Der vorliegende Bebauungsplan dient der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB und 

kann im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Die geplante Grundfläche 
liegt unterhalb des Schwellwertes gem. § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB (20.000 m²). 

 
Mit der Anwendung der Bestimmungen des § 13 a BauGB sind die Verfahrensvorteile 
mit einem entsprechenden Beschleunigungseffekt verbunden: 
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- Entfall der Umweltprüfung und des Umweltberichtes gemäß §§ 2 Abs. 4 und 
2a BauGB 

- Entfall der frühzeitigen Behörden- und Bürgerbeteiligung 
 
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren ist ortsüblich 
bekannt zu machen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass von der Umweltprüfung 
nebst Umweltbericht abgesehen wird.  
Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 BauGB. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird im 
vorliegenden Bebauungsplanverfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB durch die Auslegung nach § 
3 Abs. 2 BauGB. Eine Planzeichnung mit zeichnerischen Festsetzungen bedarf es 
nicht. 

 
Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 
BauGB genannten Schutzgüter. Das Plangebiet liegt nicht in einem Landschafts- 
oder Naturschutzgebiet, Nationalpark oder Biosphärenreservat. Es sind keine 
Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile oder geschützte Biotope nach 
BbgNatSchG oder BNatSchG vorhanden. Es liegt nicht innerhalb oder in der Nähe 
eines Naturparks, eines Vogelschutzgebietes oder eines Schutzgebietes nach 
Floren-Faunen-Habitat-Richtlinie. 

 
 

7. Auswirkungen der Planung 
 
 Städtebauliche Auswirkungen 

Das Vorhaben gewährleistet eine geordnete städtebauliche Entwicklung einer nicht 
genutzten, brach liegenden Fläche. Die angestrebte offene, durchgrünte Bauweise 
soll den gehobenen Wohncharakter des Vorhabens unterstreichen 
Mit dem Textbebauungsplan wird ein Bereich überplant, der bereits 1993 überplant 
werden sollte. Negative städtebauliche Auswirkungen entstehen durch die 
Festsetzungen nicht. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes schaffen vielmehr die 
Voraussetzungen zur Bereitstellung von Bauland.  
 
Verkehr 
Verkehrliche Auswirkungen sind mit der beabsichtigten Planaufstellung nicht 
verbunden. Die im Geltungsbereich festgesetzten Verkehrsflächen sind bereits 
angelegt. Verkehrsbauliche Maßnahmen sind daher nicht mehr erforderlich. Das 
Vorhaben hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die überörtlichen 
Erschließungswege. 

 
Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsverhältniss e 
Das Plangebiet ist gegenwärtig unbesiedelt und liegt brach. Die Bauleitplanung sieht 
eine Wohnbebauung vor. Die gestalterische Aufwertung der Baugebiete führt zu einer 
Belebung der umliegenden Wohngebiete und zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität.  

 Arbeitsplätze werden durch die Errichtung des Wohnparks nicht geschaffen.  
 
 Haushalt 

Finanzielle Auswirkungen durch die Aufstellung des Bebauungsplanes entstehen 
nicht. Grunderwerb durch die öffentliche Hand ist nicht vorgesehen. Die Erschließung 
der Fläche ist bereits gesichert und es entstehen keine Planungskosten.  

 
 Auswirkungen auf die Umwelt 

Durch den Textbebauungsplan Nr. 1 „Wohnbebauung Fohlenweide“ sind keine 
wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt mit den in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
genannten Schutzgütern zu erwarten. Es bestehen keine Anhaltspunkte für  
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Auswirkungen der geplanten textlichen Festsetzungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft 
und die biologische Vielfalt, für umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen 
und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt und für umweltbezogene 
Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter. 

. 
 
8. Planunterlage 
 
 Als Planunterlage dient ein Auszug aus der Flurkarte vom 22.05.2008. 
 
 
 
 
 
 
Leegebruch, den 01.04.2009       
 
 
 
 
Müller 
- Bürgermeister -  
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9. Rechtsgrundlagen 
  
   

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Erleichterung von 
Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 
3316) 

 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl I S. 132), in der aktuellen Fassung 

 
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 16. Juli 2003 (GVBl. I S. 213) in der 
aktuellen Fassung 
 
Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG vom in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08. Dezember 2004 

 
Planzeichenverordnung (PlanzVO 90) vom 18.12.1990 in der aktuellen Fassung 
 
Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung Wohnen und Verkehr über die 
Anwendung und Erarbeitung von Textbebauungsplänen (Runderlass Nr. 23/2/1997 
vom 09. Juni 1997, Amtsblatt für Brandenburg Nr. 26 vom 03. Juni 1997) 
 
Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Fassung Juli 1998) zuletzt geändert durch 
die Bekanntmachung vom 09. Juli 2007 (Abl. S. 1631 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Liste gebietsheimischer Bäume (Vorschlag) 
 
Acer platanoides  Spitzahorn 
Acer campestre  Feldahorn 
Acer pseudoplatanus  Bergahorn 
Betula pendula   Birke 
Quercus petraea   Traubeneiche 
Quercus robur   Stiel-Eiche 
Ulmus glaba   Berg-Ulme 
Ulmus laevis    Flatter-Ulme 
Ulmus minor   Feld-Ulme 
Carpinus betulus  Heinbuche 
Malus domestica  Kultur Apfel 
Prunus avium   Süß-Kirsche 
Pyrus communis  Kultur-Birne 
Salix fragilis   Bruchweide 
Tilia platyphyllos  Sommerlinde 
Tilia Cordata   Winterlinde 
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Anlage  
 
 


